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Anordnung
über die Pflege, Wartung und Regenerierung 

von Starterbatterien durch die gesellschaftlichen 
Bedarfsträger

vom 5. Juli 1971

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen
Staatsorgane wird folgendes angeordnet:

' § 1  

Diese Anordnung gilt für

— Betriebe, Kombinate und Einrichtungen des volks
eigenen Kraftverkehrs;

■ — volkseigene Kfz.-Instandsetzungsbetriebe und Be
triebe des Nahverkehrs;

— Betriebe, Kombinate, WB und Einrichtungen der 
volkseigenen Industrie und des volkseigenen Han
dels;

— dem Ministerium für Bauwesen unterstehende volks
eigene Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Vereini
gungen Volkseigener Betriebe sowie deren Betriebe;

— den Bezirksbauämtem unterstehende volkseigene 
Kombinate sowie Betriebe aller Eigentumsformen;

— Betriebe und Einrichtungen des Post- und Fern
meldewesens;

— Betriebe und Einrichtungen der Deutschen Reichs
bahn;

— LPG, GPG, VEG, BHG und sonstige Betriebe und 
Einrichtungen der Landwirtschaft und Nahrungsgü
terwirtschaft ;

— staatliche Organe und Einrichtungen
(im folgenden gesellschaftliche Bedarfsträger genannt).

§ 2

(1) Die gesellschaftlichen Bedarfsträger sind zur stän
digen Pflege, Wartung und Regenerierung der Starter
batterien verpflichtet. Grundlage der Pflege-, Wartungs
und Regenerierungsmaßnabmen sind die Vorschriften, 
die zu den Begleitpapieren der Starterbatterie gehören.

(2) Im Rahmen dieser Maßnahmen ist nach 12- bis 
lömonatiger Laufzeit der Starterbatterie eine Regene
rierung (Wasserladung und Elektrolytwechsel) mit an
schließender Nachfüllung der Batterie mit ungebrauch
ter Schwefelsäure oder ungebrauchter Schwefelsäure 
mit 5 % Zusatz von Akkudin H 40 durchzuführen.

(3) Zur Erhöhung der Lebensdauer ist die abge
stimmte Funktionsweise von Lichtmaschine, Regler und 
Batterie entsprechend den Vorschriften gemäß Abs. 1 
zu sichern.

§3

Bei Durchführung der Pflege-, Wartungs- und Rege
nerierungsmaßnahmen sind die Rechtsvorschriften des 
Arbeitsschutzes und des Landeskulturgesetzes einzuhal
ten.

§4

(1) Die gesellschaftlichen Bedarfsträger haben über 
jede durchgeführte Regenerierung einen Nachweis zu 
führen. Dazu sind die Starterbatterien zu kennzeichnen 
und das Einsatzdatum, der Zeitpunkt der Regenerie
rung sowie das Ausmusterungsdatum zu belegen.
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